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Zitat von Moebius

Auch wenn du hier ziemlich pampig auftrittst und es offensichtlich nicht hören willst:

Eine Nebentätigkeit musst du auf dem Wege anmelden, den der Dienstherr dafür
vorsieht, genau so wie das bei jedem anderen dienstrechtlichen Vorgang der Fall ist.
Alles, was du bei deiner Bewerbung angegeben hast, kann der Dienstherr damit
konnten, dass er sagt "wir sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie mit
ihrem erfolgreichen Eintritt in die Stelle ihre anderen Tätigkeiten beenden". Das ist jetzt
aber auch wirklich oft genug gesagt worden und eigentlich so trivial, dass man es
überhaupt nichts sagen müsste. Wenn du es nicht tun willst, lass es sein, wenn du
glaubst, es ist unwahrscheinlich, dass du erwischt wirst und es unangenehme
Konsequenzen hat, kann das durchaus stimmen (wir reden immerhin von Berlin). Aber
höre bitte auf, hier falsche Dinge zu verbreiten.

Du verbreitest doch hier falsche Dinge, ich habe es angegeben, dass ich es nicht aufgegeben
werde, ich habe es als Beamter genehmigen lassen und bin dann ins Angestelltenverhältnis
wieder übergegangen, lückenlos und habe da nur noch mal mit der erneuten Eintragung dran
erinnert.

Warum hätte ich als Angestellter es noch einmal beantragen sollen?!?
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